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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Bevor der Nationalrat in der Sommersession über die Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Aeschi (svp, ZG) zur Einführung eines Verordnungsvetos
debattierte, hatte sich der Bundesrat in die Diskussion eingebracht. In ihrer
Stellungnahme beantragte die Regierung, nicht auf das Geschäft einzutreten. Sie
machte dabei geltend, dass dem Parlament bereits wirksame Instrumente (Motion,
parlamentarische Initiative, Konsultationsrechte) zur Verfügung stünden, um Einfluss
auf die Verordungsgebung des Bundesrats zu nehmen. Ein Veto würde hingegen nicht
nur zu Verzögerungen führen, sondern sei – weil es die Gewaltenteilung verletze – auch
verfassungswidrig. Im Falle eines Eintretens verlangte der Bundesrat Ausnahmen etwa
im Falle völkerrechtlicher Verpflichtungen, für Verordnungen rein technischen Inhalts
oder für Verordnungen zur Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit. Zudem
seien Verordnungen auszunehmen, die bei dringlichen Bundesgesetzen erlassen
werden müssen. In seiner Stellungnahme äusserte sich der Bundesrat zudem zu den
verschiedenen Anträgen der von der SPK-NR ausgearbeiteten Vorlage. 

Der Entwurf der SPK-NR sieht vor, dass ein Drittel der Mitglieder eines Rates innerhalb
von 15 Tagen nach deren Veröffentlichung gegen Verordnungen des Bundesrats ein Veto
einlegen kann. Nach höchsten 60 Tagen muss die verantwortliche Kommission über den
Antrag befinden. Lehnt sie diesen ab, ist er erledigt; stimmt sie ihm zu, wird er von den
Räten in der nachfolgenden ordentlichen Session behandelt. Diese entscheiden dann,
ob eine Verordnung der Ansicht des Gesetzgebers widerspricht und folglich neu
verfasst werden muss oder nicht. Ziel sei es, dem Eindruck zu begegnen, dass die
Umsetzung von vom Parlament beschlossenen Gesetzen durch die bundesrätlichen
Verordnungen nicht immer dem Willen des Gesetzgebers entsprächen. Das Veto hätte
so also auch präventive Wirkung, warb Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG)
in der Eintretensdebatte für die Vorlage. 
Diese Eintretensdebatte wurde ziemlich ausführlich geführt und machte die
Kontrahentinnen und Kontrahenten sichtbar, die sich insbesondere am zentralen
Element der Gewaltenteilung rieben. Die vom Bundesrat unterstützte, gegen Eintreten
optierende Minderheit, bestehend aus den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP
und der GP sowie aus Minderheiten der CVP- und der FDP-Fraktion, erachtete das Veto
gegen Verordnungen als Instrument, mit dem die Teilung der Gewalten je nach Lesart
«geritzt» oder gar «verletzt» werde. Die gesetzgebende Gewalt dürfe sich nicht in die
technische Arbeit der vollziehenden Gewalt einmischen, wurde argumentiert. Angelo
Barrile (sp, ZH) warnte mit Blick auf die Vernehmlassungsantworten, in denen sich die
«Lobbys» für ein Verordnungsveto ausgesprochen hätten, dass der Einfluss von
Interessenorganisationen mit dem neuen Instrument auch auf die Umsetzung von
Gesetzen ausgedehnt würde. Die Minderheit verwies zudem auf das «Verzögerungs-
und Blockadepotenzial» des Verordnungsvetos, so etwa Nadine Masshardt (sp, BE). Das
Veto lade zudem dazu ein, politisch zu taktieren, und erteile keinen Auftrag, weil man
mit ihm Verordnungen nur ablehnen oder gutheissen könne, monierte Marianne Streiff-
Feller (evp, BE) für die Minderheit der CVP-Fraktion. Und Balthasar Glättli (gp, ZH) wies
darauf hin, dass das Parlament mit der parlamentarischen Initiative ja ein viel stärkeres
Instrument habe, selber Gesetze zu verfassen. Die Mehrheit beharrte hingegen darauf,
dass der Bundesrat sich mit Verordnungen immer wieder dem Willen des Souveräns
widersetze. Wirklich stossende Abweichungen der Gesetzgebung durch Verordnungen
müssten darum sozusagen mittels «Notbremse» verhindert werden können, so Beat
Flach (glp, AG) für die GLP-Fraktion. Es handle sich um ein staatsrechtliches
Experiment, auf das man sich einlassen und das man diskutieren solle. Es gehe nicht um
die Frage, ob dieser Vorstoss verfassungskonform sei oder nicht – nahm Gregor Rutz
(svp, ZH) für die SVP-Fraktion Stellung –, sondern um den Schutz der Verfassung selber.
Man habe zwar kein Verfassungsgericht, aber die Kontrolle gegen ein Gesetz könne
mittels Referendum wahrgenommen werden. Dies sei nun aber bei Verordnungen eben
nicht möglich. Heute stamme ein Drittel aller Regelungen aus Verordnungen und
lediglich 12 Prozent aus Gesetzen. Deshalb sei ein Korrekturinstrument dringend. Für
die FDP-Fraktion ergriff schliesslich Kurt Fluri (fdp, SO) das Wort: Es sei wichtig, zu
sehen, dass das Veto kassatorisch sei. Es gehe eben gerade nicht darum, neue
Regelungen zu diskutieren oder anzustossen – was mit den parlamentarischen
Anstossinstrumenten mitunter Jahre dauere –, sondern einzig darum, den Bundesrat
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aufzufordern, Gesetze im Sinne des Parlaments und nicht «seinen eigenen Willen»
umzusetzen. Fluri ging zudem auf die Erfahrungen in seinem Kanton Solothurn ein, der
ein Verordnungsveto kennt. In den 30 Jahren zwischen 1988 und 2018 sei lediglich
gegen 77 von 1115 Verordnungen ein Veto eingelegt worden, acht dieser beanstandeten
Verordnungen seien von der Regierung zurückgezogen und etwa jede fünfte korrigiert
worden. Es könne – zumindest im Kanton Solothurn – nicht von systematischer
Blockade gesprochen werden. Bundeskanzler Walter Thurnherr äusserte sich am
Schluss der Eintretensdebatte im Namen des Bundesrats und warnte vor der
Vermischung der Gewalten und einem unverhältnismässigen Aufwand. Zudem fehle aus
Sicht der Regierung die verfassungsmässige Grundlage für das neue Instrument. Mit 115
zu 64 Stimmen wurde dann – aufgrund der Positionen der einzelnen Fraktionen eher
wenig überraschend – Eintreten beschlossen. 
Bei der Detailberatung wurden alle Vorschläge des Bundesrates für zusätzliche
Ausnahmen abgelehnt.Auch ein Minderheitsantrag der SVP, wonach nicht die
Kommissionsmehrheit das letzte Wort haben soll, sondern ein Minderheitsantrag auch
im Rat diskutiert werden sollte, fand keine Mehrheit. Es soll also die Kommission
beziehungsweise deren Mehrheit sein, die entscheidet, ob über einen Antrag auf ein
Veto abgestimmt wird oder nicht. Das gleiche Schicksal der Ablehnung ereilte ein
Minderheitsantrag der SP, mit dem die Erläuterungen zu den Verordnungen im
Bundesblatt hätten veröffentlicht werden sollen. Alle weiteren Minderheitsanträge, mit
denen Ausnahmen geschaffen werden sollten, lehnte die Ratsmehrheit ab. Mit ein
Grund dafür war wohl das von Kommissionssprecher Jauslin vorgebrachte Argument,
dass hier ein neues Instrument geschaffen werde und man zuerst Erfahrungen sammeln
müsse, um dann vielleicht später in einzelnen Bereichen Ausnahmen zu schaffen. In der
Gesamtabstimmung erhielt die unveränderte Vorlage der SPK-NR 113 Stimmen. Die 67
Gegenstimmen stammten von allen anwesenden GP- (11) und SP-Mitgliedern (40) sowie
von 10 Mitgliedern der FDP- und 6 der CVP-Fraktion. Sechs der acht Grünliberalen
enthielten sich der Stimme. Damit ging die Vorlage an den Ständerat. 1

Parlamentsorganisation

In der Frühjahrssession 2022 debattierte der Nationalrat über die Vorlage seiner SPK-
NR, mit der die Handlungsfähigkeit des Parlamentes in Krisensituationen verbessert
werden sollte und die zahlreiche entsprechende Vorstösse aufnahm.
Kommissionssprecher Gregor Rutz (svp, ZH) erinnerte an die Ursprünge ebendieser
Vorstösse: Die Corona-Pandemie habe nicht nur zum abrupten Abbruch einer Session,
sondern auch zur Handlungsunfähigkeit des Parlaments geführt. Die Tätigkeit der
Kommissionen sei eingeschränkt, die Organisation einer ausserordentliche Session sei
schwierig gewesen und das Parlament habe eine gewisse Ohnmacht gegenüber den
Notverordnungen des Bundesrats verspürt. Um für zukünftige Krisen gewappnet zu
sein, sei eine Subkommission mit der Ausarbeitung einer Vorlage betraut worden. Diese
sei sich jedoch einig gewesen, dass die bestehenden rechtlichen Instrumente dem
Parlament eigentlich auch in Krisenzeiten genügend Handlungsspielraum verschaffen
würden. Allerdings seien die Strukturen teilweise träge und es fehle an Ressourcen. Hier
setzte die Vorlage an, die in drei Blöcken behandelt wurde. Der erste Block zielte auf
Vereinfachungen der Organisation von Sessionen und Kommissionssitzungen und
insbesondere auch auf die Ermöglichung von hybriden Sitzungen ab; der zweite Block
sah die Bildung einer schlagkräftigeren Verwaltungskommission anstelle der bisherigen
Verwaltungsdelegation vor und im dritten Block waren Vorschläge für effizientere
parlamentarische Instrumente vorgesehen. Eintreten war unbestritten. 

Konkret schlug die SPK-NR im ersten Block neue Regelungen für die Einberufung von
ausserordentlichen Sessionen vor. Bisher konnte ein Viertel der Mitglieder eines Rats
oder der Bundesrat solche ausserplanmässigen Sitzungen einberufen. Neu soll dies
auch eine parlamentarische Kommission dürfen, wenn sie dringenden Handlungsbedarf
sieht. Eine ausserordentliche Session soll darüber hinaus auch verlangt werden können,
wenn der Bundesrat Notverordnungen erlässt, die sich direkt auf die Verfassung
stützen. In ausserordentlichen Situationen, in denen die physische Präsenz von
Parlamentsmitgliedern verunmöglicht wird – gemeint waren neben Pandemien etwa
auch Naturkatastrophen in bestimmten Regionen, höhere Gewalt oder behördliche
Anordnungen in Form von Quarantäne –, kann die Ratsmehrheit die Möglichkeit einer
virtuellen Teilnahme an den Ratsdebatten beschliessen. Explizit ausgeschlossen wurde
eine virtuelle Teilnahme während des Normalbetriebs. Vorgeschlagen wurde des
Weiteren, dass eine aufgrund einer Krisensituation nötige Änderung des Tagungsortes
neu keinen Parlamentsbeschluss mehr benötigt, sondern von einer
Koordinationskonferenz bestimmt werden kann. Ebenfalls in Block 1 wurden die
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Zusammenkünfte der Kommissionen in Krisenzeiten neu geregelt: In dringlichen Fällen
soll neu eine ausserordentliche Kommissionssitzung mittels eines
Mehrheitsbeschlusses im Zirkularverfahren beschlossen werden können. Eine virtuelle
Sitzung soll dann ermöglicht werden, wenn das Kommissionspräsidium und die
Kommissionsmehrheit einer solchen zustimmen. Hybride Sitzungen, also die virtuelle
Teilnahme einzelner Mitglieder, sind aber nur dann vorzusehen, wenn eine
Stellvertretung rechtlich nicht möglich ist. 
Die Minderheitenvorschläge gegen einzelne Teile dieser Vorschläge in Block 1 wurden
allesamt abgelehnt. So verlangte etwa Pirmin Schwander (svp, SZ) die ausdrückliche
Nennung des Parlamentsgebäudes in Bern als normalen Tagungsort, Samira Marti (sp,
BL) wollte die Anzahl zur Einberufung einer ausserordentlichen Kommissionssitzung
nötiger Personen auf ein Drittel der Kommissionsmitglieder senken und verschiedene
Minderheiten wollten die Möglichkeit virtueller Teilnahmen an Kommissionssitzungen
entweder ganz streichen (Minderheit Addor, svp, VS) oder ausweiten (Minderheit
Cottier, fdp, NE). 

Auch im zweiten Block wurden sämtliche Minderheitsanträge abgelehnt. Dass eine
neue, eigenständige Verwaltungskommission anstelle der bisherigen
Verwaltungsdelegation geschaffen werden soll, war freilich unbestritten. Die Anträge
der Minderheiten zielten vielmehr auf deren Zusammensetzung ab. Die bisherige
Verwaltungsdelegation setzt sich aus den je sechs Mitgliedern der Ratspräsidien beider
Räte zusammen. Neu sollten lediglich noch die beiden Ratspräsidentinnen oder
-präsidenten und je vier erfahrene Mitglieder beider Kammern, welche für vier Jahre in
die Verwaltungskommission gewählt werden, in der zu schaffenden Kommission Einsitz
nehmen. Weil damit auch eine Entflechtung mit den Büros angestrebt wird, sollten
Mitglieder des Büros, also vor allem die Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten,
nicht gleichzeitig in der Verwaltungskommission sitzen dürfen. Eine Minderheit Aeschi
(svp, ZG) bekämpfte diesen Passus erfolglos und eine Minderheit Moret (fdp, VD) wollte
auch die Vizepräsidentinnen oder -präsidenten der beiden Räte in die Kommission
aufnehmen – ebenso ohne Erfolg. Aufgabe der Verwaltungskommission soll auch die
Oberaufsicht über die Parlamentsverwaltung sein, konkret also die Bestimmung der
Kommissionssekretäre und des Generalsekretärs der Bundesversammlung. Ein
Minderheitsantrag Pfister wollte die Wahl der Generalsekretärin oder des
Generalsekretärs neu der Bundesversammlung übertragen, was von der Mehrheit aber
wohl aus Angst vor einer «Verpolitisierung des Amtes», wie Kommissionssprecher
Gregor Rutz (svp, ZH) warnte, ebenfalls abgelehnt wurde. 

Der dritte Block zielte auf Effizienzsteigerungen bei der Nutzung parlamentarischer
Instrumente ab. Damit von Kommissionen verfasste dringliche Bundesgesetze oder
Notverordnungen von der Bundesversammlung rasch behandelt werden könnten,
brauche es kürzere Fristen für die Stellungnahme des Bundesrats – so der Vorschlag
der SPK-NR. Diese sollen in Krisenzeiten spätestens in der nächsten ordentlichen oder
ausserordentlichen Session vorliegen. Neu sollen zudem zwei gleichlautende
eingereichte Kommissionsmotionen den Bundesrat im Normalbetrieb dazu
verpflichten, bis zur nächsten anstehenden Session eine Stellungnahme zu verfassen.
Eine Minderheit Binder-Keller (mitte, AG) und der Bundesrat wehrten sich erfolglos
gegen dieses Ansinnen. Da eine Stellungnahme Zeit brauche, würde deren Qualität
leiden, wenn sie rasch erfolgen müsse –  so die Begründung. Insbesondere im
Normalbetrieb sei für eine solche Regelung kein Mehrwert ersichtlich. Darüber hinaus
sollten Kommissionsmotionen, die Änderungen von bundesrätlichen Notverordnungen
verlangen, innerhalb von sechs Monaten statt wie bisher bei angenommenen Motionen
innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden müssen. Weil dies kürzere Fristen nach
sich ziehe und damit ein Vernehmlassungsverfahren nicht immer möglich sei, müssten
in Krisenzeiten Kantonsregierungen und besonders betroffene Akteure konsultiert
werden. Zudem muss der Bundesrat künftig von sich aus die zuständigen
parlamentarischen Kommissionen konsultieren, wenn er Notverordnungen erlassen will.
Neben der Minderheit Binder-Keller lagen zwei Anträge vor, mit denen eine abstrakte
Normenkontrolle für solche Notverordnungen verlangt wurden. Während die
Minderheit Glättli (gp, ZH) eine juristische Beurteilung über allfällige
Grundrechtsverletzungen von Notverordnungen, die durch das Parlament oder den
Bundesrat beschlossen werden, verlangte, sah die Minderheit Addor lediglich eine
Kontrolle der bundesrätlichen Notrechtsbeschlüsse vor. Auch in Block 3 folgten
komfortable Mehrheiten allen Anträgen der Kommission und lehnten damit auch diese
Minderheitsanträge ab. 

In der Gesamtabstimmung hiess der Nationalrat den Entwurf mit 183 zu 1 Stimme gut,
die entsprechende Verordnung wurde mir 170 zu 1 Stimme (1 Enthaltung) und das
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Geschäftsreglement des Nationalrats mit 171 zu 1 Stimme (keine Enthaltungen)
angenommen. Weil Letzteres lediglich der Zustimmung der grossen Kammer bedurfte,
wurde es tags darauf bereits der Schlussabstimmung zugeführt, wo es mit 157 zu 28
Stimmen (5 Enthaltungen) angenommen wurde. Gegenstimmen und Enthaltungen
stammten allesamt von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 2

Das von Balthasar Glättli (gp, ZH) mittels parlamentarischer Initiative geforderte
Obligatorium für die freie Rede bei Ratsdebatten löste in der Sommersession 2022 im
Nationalrat ein von einiger Heiterkeit begleitetes Frage-Antwort-Spiel aus. Der Initiant
legte dar, dass es zu Beginn des Parlamentsbetriebs, also vor 172 Jahren, verboten
gewesen sei, eine Rede abzulesen. Er glaube, dass frei gesprochene Reden nicht nur
spannendere, sondern auch verständlichere Debatten nach sich ziehen würden, was
«der Demokratie guttäte». Wer frei spreche, habe sich mit dem Thema besser
auseinandergesetzt, als wer einfach ablese. Er fordere kein Verbot von Unterlagen, aber
er wolle verhindern, dass eine Rede lediglich abgelesen werde. Auf die Frage von Roger
Nordmann (sp, VD), ob sich Glättli bewusst sei, dass es sprachliche und rhetorisch nicht
so begabte Minderheiten gebe, für die die freie Rede nicht so einfach sei – ein Punkt,
den auch das Büro-NR in seinem Bericht gegen die parlamentarische Initiative
vorgebracht hatte –, erwiderte der Initiant, dass es in der Tat nicht gut sei, dass man
einander nicht verstehe, dies aber mit der freien Rede nichts zu tun habe. Beat Flach
(glp, AG) wollte von Glättli wissen, ob er mit einem Verbot nicht überschiesse. Hier
brachte der Initiant das Beispiel Grossbritanniens vor, wo man ebenfalls ein
Ableseverbot kenne, das freilich mit Augenmass umgesetzt werde: «Aber es gibt dann
im britischen Parlament auch den Moment, wo es aus den Reihen schallt ‹He is
reading!›, weil man merkt, dass jemand nicht mehr bei der Sache ist, sondern nur noch
am Papier klebt. Das will ich verhindern.». Ob denn die freie Rede nicht einfach «in
zielloses, polemisches Geschwafel» ausarte, wollte Kurt Fluri (fdp, SO) wissen. Man
müsse hierfür wohl zuerst Erfahrungen sammeln und dann allenfalls korrigieren,
verteidigte sich Glättli. Es brauche keine Kontrolle, sondern individuelle Abwägung, wie
viel man von einem Spickzettel ablesen wolle, antwortete Glättli eine Frage von Lorenz
Hess (mitte, BE) und auch die Frage von Benjamin Roduit (mitte, VS), ob denn mit freier
Rede nicht die Gefahr eines Überziehens der Zeit bestehe, konterte Glättli: Auch diese
Regel müsste eigentlich überdacht werden und auch hier könnte man eine gewisse
«souplesse» oder Flexibilität walten lassen. 
Das Büro hatte zuvor mit 10 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) entschieden, dem
Vorstoss keine Folge zu geben. Neben den in den Fragen angesprochenen Kritikpunkten
(Überforderung von Minderheiten, schwierige Kontrolle, Bedeutung der «Legiferierung»
statt Debattenkultur in der Schweiz) fügte das Büro im Bericht auch noch das Argument
der nötigen Präzision von Reden an: Komplexe Geschäfte sowie die Berichterstattung
von Kommissionsdiskussionen bedingten eine möglichst präzise und doch möglichst
knappe Sprache. Dies sei in freier Rede kaum möglich. Mit Ausnahme der GLP- und der
FDP-Fraktion fanden sich aus allen Fraktionen Unterstützerinnen und Unterstützer des
Antrags. Die insgesamt 30 befürwortenden Stimmen reichten allerdings gegen die 129
Stimmen, die der Initiative keine Folge geben wollten, nicht aus. Ins Auge fielen die 32
Enthaltungen, die wiederum mit Ausnahme der FDP-Fraktion aus allen
parlamentarischen Gruppen stammten. Damit ist die parlamentarische Initiative
erledigt. 3
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Asylpolitik

Auf Antrag des Bundesrates oder eines Viertels der Mitglieder des Nationalrats – sowie
seit 2000 auch auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Ständerats – werden beide
eidgenössischen Räte zu einer ausserordentlichen Session einberufen. Seit 2000
verlangten die Mitglieder des Nationalrats insgesamt beinahe 40 Mal eine
ausserordentliche Session, jedoch nur einmal ein Viertel der Ständeratsmitglieder und
zwar im Frühling 2020 zur Bewältigung der Covid-19-Krise. Das Einberufungsrecht von
fünf Kantonen war bis zu seiner Abschaffung im Jahr 1999 nie benutzt worden. Seit
einer Revision des Parlamentsgesetzes (Pa.Iv. 10.440) können ausserordentliche
Sessionen, sofern sie zu Vorstössen und nicht zu Erlassentwürfen, Wahlen oder
Erklärungen des Bundesrates oder der Räte verlangt werden, nur beantragt werden,
wenn in beiden Parlamentskammern gleichlautende Motionen hängig sind. Damit sollte
gewährleistet werden, dass sich – wie es die Verfassung verlangt – beide Räte zur
ausserordentlichen Session versammeln. In der Vergangenheit war es vereinzelt
vorgekommen, dass der Ständerat zur ausserordentlichen Session zusammenfand,
jedoch in diesem Rahmen gar keine Beschlüsse zu fassen hatte. Durch diese neue
Regelung liegt die Traktandierung der ausserordentlichen Sessionen zumindest
teilweise bei der Ratsminderheit, die diese beantragt: Neben den von den
Antragsstellenden ausgewiesenen, in beiden Räten hängigen Beratungsgegenständen
können die Büros der beiden Räte die ausserordentliche Session um weitere
Beratungsgegenstände erweitern. 

Im Jahr 2023 fanden in den eidgenössischen Räten insgesamt sechs ausserordentliche
Sessionen statt. Damit schliesst das Jahr 2023 zu den Spitzenreitern auf; im Wahljahr
2011 sowie im Vorjahr 2022 gab es ebenso viele ausserordentliche Sessionen. Neben
der dreitägigen ausserordentlichen Session zur CS im April 2023 wurden fünf weitere
ausserordentliche Sessionen einberufen, die jedoch –  was dem Regelfall entspricht –
an eine ordentliche Session angehängt werden konnten. Neben einer
ausserordentlichen Session zur Gleichstellung am Tag des feministischen Streiks vom
14. Juni sowie einer ausserordentlichen Session zum Thema «Wohnen und Mieten»
angehängt an die Herbstsession 2023 führten National- und Ständerat auf Verlangen
der SVP im Jahr 2023 drei ausserordentliche Sessionen zum Thema Asyl durch. Dies
stellt einen alleinigen Rekord dar; bisher war es erst im Jahr 2015 beim Höchstwert an
Asylgesuchen seit 1999 zu mehr als einer ausserordentlichen Session zu diesem Thema
im gleichen Jahr gekommen. 

Die während den drei ausserordentlichen Sessionen zum Thema Asyl behandelten
Vorstösse aus der Feder der SVP waren kaum von Erfolg gekrönt. In der
ausserordentlichen Session «Migration» im Anschluss an die Sommersession 2023
waren insgesamt fünf gleichlautende Motionen der SVP-Fraktion oder von deren
Mitgliedern in beiden Räten traktandiert. Von diesen fünf Vorstössen wurden drei von
beiden Räten abgelehnt (Mo. 22.4397 und Mo. 23.3086; Mo. 23.3074 und Mo. 23.3085;
Mo. 23.3200 und Mo. 23.3211). Zwar vermochten die zwei verbleibenden Forderungen
der SVP zur Aussetzung des Resettlement-Programms 2024/25 (Mo. 23.3096) und zur
Erhöhung der Rückführungen und Ausweisungen (Mo. 23.3082) jeweils eine bürgerliche
Mehrheit im Ständerat zu überzeugen, nicht so jedoch im Nationalrat, der die
Forderungen ablehnte (Mo. 23.3072; Mo. 23.3073). Darüber hinaus behandelte der
Nationalrat im Rahmen dieser ausserordentlichen Session drei weitere Vorstösse von
Mitgliedern anderer Parteien, die allesamt angenommen wurden, darunter eine Motion
Romano (mitte, TI; Mo. 22.4186) für ein Rückübernahmeabkommen mit Österreich, ein
Postulat Marti (sp, BL; Po. 23.3203) zur Evaluation der privaten Unterbringung von
Flüchtlingen oder vorläufig Aufgenommenen sowie ein Postulat Bellaiche (glp, ZH; Po.
23.3042) zum Aufzeigen von Chancen und Herausforderungen einer 10-Millionen-
Schweiz. 

In der im Anschluss an die Herbstsession 2023 stattfindenden ausserordentlichen
Session «Zuwanderung und Asyl» lagen dem Ständerat zwei Motionen von Marco
Chiesa (svp, TI) vor, während im Nationalrat zwei gleichlautende Vorstösse der SVP-
Fraktion respektive von Gregor Rutz (svp, ZH) traktandiert waren. Weder die Forderung
mit dem Titel «Keine 10-Millionen-Schweiz!» (Mo. 23.3777 und Mo. 23.3832) – ebenso
lautet der Titel einer von der SVP aktuell lancierten Volksinitiative – noch die Forderung
nach der Durchführung von Asylverfahren ausserhalb der Schweiz (Mo. 23.3851 und Mo.
23.3950) fanden in den Räten breitere Zustimmung über die Fraktionsgrenzen hinaus.
Erfolgreich waren im September 2023 die beiden anderen, in der ausserordentlichen
Session des Nationalrats traktandierten Geschäfte: eine Motion der FDP-Fraktion zur
Verringerung der irregulären Sekundärmigration (Mo. 23.3533) sowie ein Postulat
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Pfister (mitte, ZG; Po. 23.3859) zur Auslotung der Chancen, die eine Reform des
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems für die Schweiz brächte. Vier weitere
Vorstösse von Mitte-Links, insbesondere zur Erhöhung der humanitären Hilfe an die
Ukraine – drei davon gleichlautend – waren vom Büro-NR ursprünglich ebenfalls für die
ausserordentliche Session im Nationalrat traktandiert gewesen, wurden aufgrund eines
erfolgreichen Ordnungsantrags Bregy (mitte, VS) jedoch zunächst an die zuständige
Kommission zur Vorberatung zugewiesen (Mo. 23.3422; Mo. 23.3423; Mo. 23.3425; Mo.
23.3255).

Die in der Wintersession 2023 von Mitgliedern der SVP-Fraktion einberufene
ausserordentliche Session war gegen eine im Sommer vom SEM beschlossene
Praxisänderung gerichtet, gemäss welcher weiblichen afghanischen Asylsuchenden
grundsätzlich die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen ist. Im Rahmen dieser
ausserordentlichen Session behandelten beide Räte insgesamt je eine Motion, die diese
Praxis rückgängig machen wollte: der Nationalrat die Motion Rutz (svp, ZH; Mo. 23.4241)
und der Ständerat die gleichlautende Motion Bauer (fdp, NE; Mo. 23.4247), die nach
den eidgenössischen Wahlen von Damian Müller (fdp, LU) übernommen worden war.
Einen Beschluss fassten die Räte im Rahmen der ausserordentlichen Session indes
nicht; zwecks vertiefter Abklärungen und der Erstellung einer grundlegenden
Auslegeordnung stimmten die Räte aber je einem Ordnungsantrag auf Zuweisung an die
Kommission zu.

Der nach den eidgenössischen Wahlen im Oktober 2023 neu zusammengesetzte
Nationalrat beugte sich in der Wintersession über die beiden Motionen von SVP-
Mitgliedern, die der Ständerat im Rahmen der ausserordentlichen Session im Juni
befürwortet hatte. Während er die Motion zur Aussetzung des Resettlement-
Programms 2024/2025 ablehnte, befürwortete er eine abgeänderte Version der Motion
Salzmann (svp, BE) mit der Forderung nach einer Rückführungsoffensive (Mo. 23.3082),
die nun zurück an den Ständerat geht. Der Nationalrat fasste diesen Beschluss auf
Anraten einer breiten Kommissionsmehrheit, nachdem diese unter anderem die
Kantone angehört hatte. Bereits definitiv überwiesen werden konnte die Motion
Romano (Mo. 22.4186), die ein Rückübernahmeabkommen mit Österreich anstrebt: In
der ersten Session der 52. Legislatur bekräftigte der Ständerat die im Rahmen der
ausserordentlichen Session im Juni durch den Nationalrat ausgedrückte positive
Haltung zum Anliegen. Damit gehört letzterer Vorstoss zu einer der wenigen der
äusserst zahlreichen Motionen im Bereich Asyl, die 2023 Zustimmung in beiden Räten
fanden – die meisten dieser Motionen scheiterten bereits im Erstrat. 4

1) AB NR, 2019, S. 1157 ff.; BBl. 2019, S. 3185 ff.; BBl. 2019, S. 697 ff.; Medienmitteilung BR vom 2.5.19; AZ, 12.4.19; BaZ, 19.6.19;
AZ, 1.7.19
2) AB NR, 2022, S. 388 ff.; AB NR, 2022, S. 399 ff.; AB NR, 2022, S. 626; NZZ, 15.3.22
3) AB NR, 2022, S. 1259 ff.; Bericht Büro-NR vom 13.5.22
4) AB NR, 2023, S. 1337 ff.; AB NR, 2023, S. 1996 ff.; AB SR, 2023, S. 643 ff.; BBl, 2011 6793 ff.; Faktenblatt Sessionen der
Parlamentsbibliothek vom 29.9.23
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